
Verpflichtung zur Einhaltung  

der datenschutzrechtlichen Anforderungen  

nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

- Kundenselbstablesung (Wasser-/Abwasserzähler) 

 

 

Information zur Datenerhebung 

(Datenschutzinformation) 

Allgemeines Als Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen und Abwasserbe-
seitigungspflichtiger verarbeite wir unter anderen auch personenbe-
zogenen Daten von Ihnen. Wir achten sorgfältig darauf, dass der 
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten stets im Einklang mit 
den gesetzlichen Datenschutzanforderungen geschieht. Personen-
bezogene Daten sind sämtliche Daten, die auf Sie persönlich bezieh-
bar sind.  
Im Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten anlässlich der Kundenselbstablesung Ihrer 
Messeinrichtung.  
Unter Verarbeitung versteht man gem. Art. 4 Nr. 2 Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) jeden mit oder ohne Hilfe automatisier-
ter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe 
im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, 
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Ver-
wendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüp-
fung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

Gemeindeverwaltung Gemeinde Binau 

Verantwortlicher nach  
Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

Bürgermeister: Dominik Kirchner 

Behördlicher Datenschutzbe-
auftragter (m, w, d) 

E-Mail: datenschutz@binau.de 

Zweck(e) der Datenverarbei-
tung, Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zum 
Zweck der Versorgung mit Wasser, insbesondere der Abrechnung 
des Wasserverbrauchs, sowie zum Zweck der Beseitigung Ihres Ab-
wassers, insbesondere der Abrechnung der diesbezüglichen Gebüh-
ren.  
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Rahmen der Versor-
gung mit Wasser ist dabei Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DS-GVO in Ver-
bindung mit Ihrem Wasserversorgungsvertrag und den Regelungen 
der AVBWasserV. Rechtsgrundlage im Rahmen der Abwasserbesei-
tigung ist Art. 6 Abs. Satz 1 lit. c und e DSGVO, § 56 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) in Verbindung mit den jeweils geltenden landes-
rechtlichen und kommunalen Vorschriften 

Geplante Speicherungsdauer Informationen zu Ihrer Messeinrichtung speichern wir, solange die 
Versorgung mit Wasser durch uns erfolgt. Weiterhin sind die han-
dels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten durch uns zu 
beachten. 
Wir löschen personenbezogene Messwerte unter Beachtung mess- 
und eichrechtlicher Vorgaben, sobald eine Speicherung für unsere 
Aufgabenwahrnehmung nicht mehr erforderlich ist. 

Welche Arten von Daten ver-
arbeiten wir? 

Wir erheben und verarbeiten die Zählerstände Ihrer Messeinrichtun-
gen sowie etwaige sonstige für die Messwerterhebung relevante per-
sonenbezogene Daten, wie z. B. Adress- und Kontaktdaten 



Empfänger oder Kategorie 
von Empfängern der Daten 
(Stellen, denen die Daten of-
fengelegt werden) 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden folgenden Stellen 
weitergegeben: 
Intern: 

- zuständigen Sachbearbeiter*in 
 
Besondere Hinweise für die Kundenablesung: 
Ihre personenbezogenen Daten werden in unserem Auftrag für die 
Erfassung der Zählerstände Ihrer Messeinrichtung im Rahmen der 
Kundenselbstablesung, auf Basis eines Auftragsverarbeitungsver-
trages nach Art. 28 DSGVO verarbeitet. In diesen Fällen stellen wir 
sicher, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Ein-
klang mit den Bestimmungen der DSGVO erfolgt. Die Auftragsverar-
beitung erfolgt durch die co.met GmbH, Hohenzollernstraße 75, 
66117 Saarbrücken 
 
Teilweise bedienen wir uns oder unser Dienstleister co.met zur Ver-
arbeitung Ihrer Daten weiterer externer Dienstleister. Diese wurden 
von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Wei-
sungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. 
 
Eine Übermittlung in ein Drittland ist nicht beabsichtigt. 

Betroffenenrechte Sie haben als betroffene Person das Recht von der Gemeindever-
waltung Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 
DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Ein-
schränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern 
die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können verlan-
gen, die bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß Art. 20 
DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 
DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung 
Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer 
Rechtsbehelfe können Sie sich beim Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 
Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

Verpflichtung, Daten bereit-
zustellen, Folgen der Verwei-
gerung 

Sofern und soweit Sie uns keine Zählerstände zur Verfügung stellen,  
sind wir gezwungen, den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleich-
barer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächli-
chen Verhältnisse zu schätzen 

 

Stand: 09.07.2024 


